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Markt Remlingen

Niederschrift über die Sitzung
des Marktgemeinderates Remlingen

_________________________________________________________

Sitzungsdatum: Dienstag, den 10.05.2022
Beginn: 19:00 Uhr
Ende 20:20 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal, Rathaus Remlingen

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Radwegebau Lückenschluss Remlingen - Leinach, Fl.Nr. 4617

2 Verschiedenes - Mitteilungen - Anfragen
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Anwesenheitsliste

Vorsitzende/r

Schumacher, Günter

Marktgemeinderäte

Ehehalt, Jürgen

Emmerich, Fritz

Fischer, Richard, Dr. rer. nat.

Petri, Lars, Dr.

Schwab, Bernhard

Schwab, Gerd

Stenke, Eva Maria

Wehr, Christiane

Wehr, Johannes

Schriftführer/-in

Zorn, Sofia

Presse

Main-Post GmbH & Co.KG im öT

Abwesende und entschuldigte Personen:

Marktgemeinderäte

Günther, Martin entschuldigt

Leikauf, Matthias entschuldigt

Weiss, Armin entschuldigt
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Öffentlicher Teil

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung stellte der Vorsitzende fest, dass alle Mitglieder
ordnungsgemäß geladen wurden und das Gremium beschlussfähig ist.
Nachdem gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift aus der Sitzung vom 12.04.2022
keine Einwände erhoben wurden, gilt die Niederschrift als genehmigt.

TOP 1 Radwegebau Lückenschluss Remlingen - Leinach, Fl.Nr. 4617

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 25.01.2021 hat der Marktgemeinderat Remlingen eine Zusage auf
Förderung zum Radwegeausbau Lückenschluss Remlingen – Leinach (über Greußenheim),
Ausbauabschnitt auf der Fl.Nr. 4617, vom Zweckverband Erholungs- und Wandergebiet
Würzburg erhalten. Die Förderung von 10 % bezieht sich auf die Ausbaubreite von 2,50 m
und eine Deckschicht/Ausbaustärke von 30 cm. Die Maximalförderung für den
Lückenschluss einschließlich der zwei weiteren beantragten Teilstücke (Maßnahmen auf
bestehenden Radwegen) ist auf 50.800 € begrenzt.

Mittlerweile hat das Amt für ländliche Entwicklung mitgeteilt, einer Förderung mit 45 % für 3
m zuzustimmen, wenn der Weg mit einer Breite von 3,50 m und je 0,75 m seitlichem Bankett
(insgesamt 5 m) ausgebaut wird. Weitere Fördermittel können in Höhe von 35 % für ebenfalls
3 m beim Landkreis Würzburg beantragt werden. Eine Übersicht über die drei beantragten
Maßnahmen mit einer groben Abschätzung der Gesamtkosten, Förderung und des
Eigenanteils wurden mit der Sitzungseinladung elektronisch übermittelt.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:

Keine finanziellen Auswirkungen

Gesamteinnahmen in Höhe von Förderungen €

Gesamtausgaben in Höhe von - €

Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-) €
davon - Sachausgaben €

- Personalausgaben €

im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.7850.9510
einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20 enthalten

nicht enthalten

im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:

einmalig laufend
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Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur
Verfügung
Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen:

im Verwaltungshaushalt durch Verschlechterung des Haushalts (Erhöhung Fehlbetrag)

einmalig laufend

im Vermögenshaushalt durch eine Mittelbereitstellung von Haushaltsstelle 1.7850.9510
im Vermögenshaushalt durch einen Nachtragshaushalt

Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt, die Sanierung des Radewegbaus Lückenschluss
Remlingen – Leinach (über Greußenheim) als Rad- und Wirtschaftsweg mit einer
Ausbaubreite von 3,5 m zzgl. Bankett mit je 0,75 m wie geplant zu realisieren und Anträge
auf Förderungen beim Amt für ländliche Entwicklung und Landkreis Würzburg einzureichen.

Dem Marktgemeinderat Remlingen ist bekannt, dass

 kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet werden kann,
 die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn keine Zusicherung im Sinne des

Art. 38 BayVwVfG auf Erlass eines Zuwendungsbescheides darstellt,
 eine etwaige spätere Förderung nach den geltenden Zuwendungsrichtlinien und

Bemessungssätzen erfolgt,
 die Dringlichkeit des Vorhabens durch den vorgezogenen Baubeginn nicht

geändert wird,
 der Antragsteller das volle Finanzrisiko zu tragen hat und
 die Kosten der Vorfinanzierung nicht zuwendungsfähig sind.

Einstimmig beschlossen Ja 10 Nein 0 Anwesend 10 Beteiligt 0

TOP 2 Verschiedenes - Mitteilungen - Anfragen

gez. Günter Schumacher gez. Sofia Zorn
Vorsitzender Schriftführer


